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Norm

BDG 1979 §36 Abs1;

GehG 1956 §15 Abs6 idF 1972/214;

GehG 1956 §19a idF 2003/I/130;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Nebengebühren (gleichgültig, ob in Form einer Einzelbemessung oder pauschaliert festgesetzt) stehen an sich

verwendungsbezogen zu. Diese Verwendung stellt die Erledigung der mit einem Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben (§

36 Abs. 1 BDG 1979) dar; die Nebengebühren beziehen sich daher regelmäßig auf die mit einem Arbeitsplatz

verbundenen Aufgaben und nicht auf die organisatorische Eingliederung eines Arbeitsplatzes. Wenn die Verwendung

wegfällt, mit der die Erbringung der anspruchsbegründenden Leistung verbunden ist, führt dies grundsätzlich auch

zum Wegfall der Nebengebühren. Diese Beziehung zwischen tatsächlicher Verwendung und Anspruch auf

Nebengebühren besteht auch bei pauschalierten Nebengebühren. Der tatsächliche Wegfall der den

Nebengebührenanspruch begründenden bisherigen Verwendung durch eine Personalmaßnahme führt zwar

grundsätzlich auch zum Wegfall der aus diesem Titel bisher gebührenden Nebengebühr; dies aber nur, sofern die

neue Verwendung nicht ihrerseits einen solchen Anspruch begründet, was in einem Verfahren nach § 15 Abs. 6 GehG

jedenfalls zu berücksichtigen ist (Hinweis E vom 13. September 2006, Zl. 2005/12/0272, mwN).
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